
An- und Abmeldung von Messstellen 
 
 
1.  An- und Abmeldung von Messstellen im Bereich Strom 
 
□ Messstellenbetrieb   □ Messstellenanmeldung 
 
□ Messdienstleistung   □ Messstellenabmeldung 
 
 
Angaben zum Messstellenbetreiber bzw. Messdienstleister 
Name  

 
 
Straße, Haus-Nr.  

 
 
 

 
PLZ, Ort  

 
 
 

 
 
 
Angaben zum Anschlussnutzer 
Name  

 
 
Straße, Haus-Nr.  

 
 
 

 
PLZ, Ort  

 
 
 

 
 
Erklärung gemäß § 5 Abs. 1 MessZV □ liegt bei □ ggüb. SÜC erklärt 
 
 
 
Angaben zu Abnahmestelle und Installationsort 
Straße, Haus-Nr.  

 
 
 

 
PLZ, Ort  

 
 
 

 
Etage  

 
Raum  

 
 
Wohnung (nur bei Mehrfamilienhäusern)  

 
 
 



 
 
 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 
□ SLP-Messung  Anschlussspannungsebene  □ HS □ MS    □ NS 
 
□ RLM-Messung  Messspannungsebene  □ HS □ MS    □ NS 
 
 beabsichtigte Übernahme / Ende Messstellenbetrieb bzw. Messdienstleistung                                   
 
Allgemeine Gerätedaten / Zähler 
 
Gerätenummer  

 
Hersteller  

 
 
Fabriknummer  

 
Baujahr  

 
 
Geräteart  

 
Eichjahr  

 
 
Klassengenauigkeit  

 
Eichfrist  

 
 
Einbaustand 
 
NT / kWh  

 
Kum / kW  

 
 
HT / kWh  

 
BV kvarh  

 
 
 
Zusatzgeräte 
 
Gerätenummer  

 
Hersteller  

 
 
Geräteart  

 
Baujahr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



□ Wandler                    Wandlerfaktor 
 
Modemhersteller  

 
Modemtyp  

 
 
Kanal 1 / 2 / 3 / 4  

 
Kanal-Nr.  

 
 
Telefonnummer  

 
Zeitfenster  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
        
Datum, Unterschrift, Stempel 
Messstellenbetreiber bzw. Messdienstleister 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.  An- und Abmeldung von Messstellen im Bereich Gas 
 
□ Messstellenbetrieb   □ Messstellenanmeldung 
 
□ Messdienstleistung   □ Messstellenabmeldung 
 
 
Angaben zum Messstellenbetreiber bzw. Messdienstleister 
Name  

 
 
Straße, Haus-Nr.  

 
 
 

 
PLZ, Ort  

 
 
 

 
 
 
Angaben zum Anschlussnutzer 
Name  

 
 
Straße, Haus-Nr.  

 
 
 

 
PLZ, Ort  

 
 
 

 
 
Erklärung gemäß § 5 Abs. 1 MessZV □ liegt bei □ ggüb. SÜC erklärt 
 
 
 
Angaben zu Abnahmestelle und Installationsort 
Straße, Haus-Nr.  

 
 
 

 
PLZ, Ort  

 
 
 

 
Etage  

 
Raum  

 
 
Wohnung (nur bei Mehrfamilienhäusern)  

 
 
 
 
 



 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 
□ SLP-Messung  Anschlussspannungsebene  □ HS □ MS    □ NS 
 
□ RLM-Messung  Messspannungsebene  □ HS □ MS    □ NS 
 
 beabsichtigte Übernahme / Ende Messstellenbetrieb bzw. Messdienstleistung                                   
 
Allgemeine Gerätedaten / Zähler 
 
Gerätenummer  

 
Hersteller  

 
 
Fabriknummer  

 
Baujahr  

 
 
Geräteart  

 
Eichjahr  

 
 
Klassengenauigkeit  

 
Eichfrist  

 
 
Einbaustand 
 
NT / kWh  

 
Kum / kW  

 
 
HT / kWh  

 
BV kvarh  

 
 
 
Zusatzgeräte 
 
Gerätenummer  

 
Hersteller  

 
 
Geräteart  

 
Baujahr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
□ Wandler                    Wandlerfaktor 
 
Modemhersteller  

 
Modemtyp  

 
 
Kanal 1 / 2 / 3 / 4  

 
Kanal-Nr.  

 
 
Telefonnummer  

 
Zeitfenster  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
      Unterschrift, Stempel 
      Messstellenbetreiber bzw. Messdienstleister 
                                                                                                                                                                              
 
3. Meldungsversand und Bestätigung 
 
Die Meldungen sind vom Messstellenbetreiber/Messdienstleister bis spätestens vier 
Wochen zum Monatsende vor beabsichtigter Übernahme der Messung vollständig 
ausgefüllt per Telefax an die Faxnummer von SÜContact Netz (0 95 61) 7 49 19 01 
zu senden. Der Eingang des Formulars wird dem Messstellenbetreiber/Messdienst-
leister an die gemäß Anlage 4 (Ansprechpartner) vereinbarte Adresse per E-Mail 
bestätigt. Der Messstellenbetrieb und die Messung können nur dann durchgeführt 
werden, wenn die Messeinrichtung in der jeweiligen Bestandsliste genannt ist und 
die Übernahme durch die Netzbetreiberin bestätigt wurde.  
 
 


